
 

Präambel 

Die Lex Eichenfelsis hat als oberstes Ziel die Sicherheit und das Wohlergehen der Bürger*innen 
der freien Baronie Eichenfels. 

Die Rechtsprechung der Lex Eichenfelsis kommt immer dann zur Anwendung, wenn Personen 
einen Streitfall nicht ohne offiziellen Richtspruch einvernehmlich lösen können. 

Die Methoden der Rechtsprechung orientieren sich stets am gesunden Rechtsempfinden und 
Hausverstand sowie an örtlichen Gepflogenheiten unter Berücksichtigung regionaler 
Gegebenheiten. 

§ 1 - Personen mit Rechtsanspruch 

Personen, die in der Baronie Eichenfels einen Rechtsanspruch haben, sind alle unbescholtenen 
Bürger*innen der Baronie Eichenfels und Gäste, die sich rechtmäßig in der Baronie Eichenfels 
aufhalten, unter der Voraussetzung der Einhaltung geltender Rechte und Pflichten. 

Nach vollständig abgeleisteter Strafe für eine Verfehlung gilt eine Person jedenfalls wieder 
als unbescholten. 

§ 2 - Örtlicher Geltungsbereich 

Die Lex Eichenfelsis gilt innerhalb der festgelegten, von der Baronsfamilie anerkannten 
Grenzen der Baronie Eichenfels und somit nur für Straftaten, die innerhalb dieser Grenzen 
begangen wurden. 

§ 3 - Zeitlicher Geltungsbereich 

Die vorliegenden Paragraphen sowie alle Bestimmungen, durch die die Lex Eichenfelsis in 
Zukunft ergänzt werden wird, erhalten ihre Gültigkeit in dem Moment, in dem sie von einem 
Mitglied der Baronsfamilie proklamiert werden. Die Gültigkeit ist grundsätzlich unbefristet, 
falls nicht anders proklamiert. 

§ 4 - Definition eines Rechtsfalls 

Ein Rechtsfall tritt ein, sobald eine Person, die in der Baronie Eichenfels gemäß §1 
Rechtsanspruch hat, an Leib und Leben oder in Bezug auf ihre Besitztümer bzw. ihr Hab und Gut 
messbaren Schaden erleidet oder in ihren persönlichen Freiheiten maßgeblich eingeschränkt 
wird. 

Grobe Unhöflichkeit oder Respektlosigkeit gegenüber Höhergestellten oder gar Mitgliedern 
der Baronsfamilie werden als Ehrverletzung unter Strafe gestellt. 

Unsportlichkeit bei Wettkämpfen wird als Betrug oder Betrugsversuch unter Strafe gestellt. 

§ 5 - Zuständige Instanzen zur Schlichtung 

In erster Distanz ist für die Reglung eines Rechtsfalls der Ortsvorsteher/die Ortsvorsteherin 
des Ortes zuständig, in dem sich die geschädigte Person üblicherweise aufhält. 

Sollte der Richtspruch des Ortsvorstehers/der Ortsvorsteherin beeinsprucht werden oder 
sich der/die Ortsvorsteher*in nicht in der Lage sehen, den Rechtsfall zu schlichten, treten in 
zweiter Instanz die Rechtskundigen des jeweiligen Landkreises in Aktion. 

Sollte deren Richtspruch beeinsprucht werden oder diese sich nicht in der Lage sehen, den 
Streitfall zu schlichten, wird der Streitfall letztinstanzlich vor ein Mitglied der Baronsfamilie 
gebracht. 

Der endgültige Richtspruch eines Mitglieds der Baronsfamilie kann nicht weiter angefochten 
werden. 

Die Bestätigung des Urteils einer vorangegangenen Instanz durch die nachfolgende Instanz 
führt immer zu einer zusätzlichen Pönalzahlung seitens der berufenden Person, da durch die 
Berufung unnötig Ressourcen des Landes verschwendet wurden. 



 

§ 6 - Kompetenz der Instanzen 

Ortsvorsteher*innen müssen vor Antritt ihres Amtes eine Schulung in Rechtskunde bei 
einem/einer Rechtskundigen absolvieren, um ihrer Aufgabe gerecht werden zu können. 

Für die Bestellung als Rechtskundige*r ist die erfolgreiche Ablegung einer Prüfung vor einem 
Mitglied der Baronsfamilie Voraussetzung. 

§ 7 - Beiziehung von Geschworenen 

Alle rechtsprechenden Instanzen können in eigenem Ermessen zur Unterstützung des 
Richtspruches 6 bis 12 unbescholtene Bürger*innen der Baronie als Geschworene beiziehen. 
Diese Geschworenen fällen nach ausführlicher Beratung das Urteil. Sollten die 
Geschworenen nicht zu einem einstimmigen Urteil gelangen, so muss die jeweilige Instanz auf 
Basis der Erkenntnisse der Geschworenen das Urteil selbst fällen. 

In der Berufung gegen Urteile der ersten Instanz kann auch der/die Berufende die zweite Instanz 
dazu anhalten, nach Möglichkeit Geschworene für die Urteilsfindung beizuziehen. 

§ 8 - Strafmaß 

Bei der Bemessung des Strafmaßes wird in erster Linie versucht, den Schaden wieder gut zu 
machen. Dies kann unter anderem durch Reparatur oder Ersatz von geschädigtem Eigentum 
geschehen, durch Pflege einer verletzten Person und/oder Ersatz von Heilungskosten oder 
durch entgeltlose Arbeit für die geschädigte Person, um erlittene Verluste auszugleichen. 

Sollte eine angemessene Wiedergutmachung nicht möglich sein oder unpassend scheinen, so 
sind angemessene Strafzahlungen zu leisten, die den Schaden möglichst ausgleichen oder 
zumindest als Schmerzensgeld das Los des/der Geschädigten mildern. 

In schweren Fällen kann auch körperliche Züchtigung zur Anwendung kommen oder im 
schlimmsten Fall die Verbannung aus der Baronie Eichenfels ausgesprochen werden, bei Gästen 
ein sofortiger und permanenter Landesverweis. 

Im Wiederholungsfalle wird das Strafmaß höher als zuletzt angesetzt. 

Sollte eine Person das dritte Mal einer strafbaren Verfehlung schuldig gesprochen werden, 
tritt automatisch die Höchststrafe (Verbannung bzw. sofortiger und permanenter 
Landesverweis) in Kraft. Nicht vorsätzlich begangene Bagatellvergehen sind hievon 
weitestgehend ausgenommen. 

§ 9 - Anwendbarkeit und Gültigkeit 

Alle Paragraphen und Folgebestimmungen der Lex Eichenfelsis finden auch dann Anwendung, 
wenn eine betroffene Person über deren Inhalt nicht Bescheid wusste. 

§ 10 – Elanor‘sche Klausel 

Einzelne Paragraphen der Lex Eichenfelsis können jederzeit durch ein Mitglied der 
Baronsfamilie permanent oder temporär außer Kraft gesetzt werden, ohne dass die anderen 
Paragraphen dadurch ihre Gültigkeit einbüßen. 
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proklamiert anno 1 E.F. durch Baron Elanor I. von und zu Eichenfels 

 

 


